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Mögliche Einrichtung von Hunde-Freilaufflächen in der Parkanlage 
Hohe Gast 

 
Abstimmungsergebnis  Ja  Nein  Enthaltung 
 
 Beschlussvorschlag: 
Die in der Anlage dargestellte Sandfläche (ca. 1700qm) wird als Freilauffläche für 
Hunde ausgewiesen. Darüber hinaus wird eine kleine Freilauffläche im Bereich des 
Sees ausgewiesen, um den Hunden einen Zugang zum Wasser zu ermöglichen. 
Die Sandfläche wird zum Weg mit einem sog. Schafszaun abgegrenzt. Die Verwal-
tung wird beauftragt, die Änderung der Anlage 1 zur Verordnung der Stadt Schortens 
über das Mitführen von Hunden in der Öffentlichkeit für den Rat vorzubereiten. 
 
 
Begründung: 
Aufgrund des Ratsbeschlusses, die Parkanlage Hohe Gast insgesamt mit ei-
nem Leinenzwang für Hunde zu belegen, wurden Unterschriftenlisten einge-
reicht, diesen Beschluss wieder aufzuheben. In Gesprächen mit den Hunde-
haltern wurde als Kompromiss vorgeschlagen, die relativ kleine und ansonsten 
nur wenig genutzte Sandfläche als Freilauffläche auszuweisen sowie einen Zu-
gang zum See zuzulassen. 
 
Die Sandfläche ist mit einem Wall zur Bahnanlage und einem dicht bepflanzten 
Grünstreifen bereits zu einem überwiegenden Teil eingefriedet. Lediglich zum 
Weg müsste eine Einzäunung in einer Länge von ca. 80m erfolgen. Die Kosten 
würden sich auf ca. 500 € belaufen. Dadurch ist eine gemeinsame Nutzung der 
Parkanlagen von Hundehaltern und Spaziergänger/Jogger möglich.  
 
Außerhalb der genannten Bereiche ist ein Leinenzwang zu beachten. 
 


